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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 27.04.2023 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und 

Gleichstellung 

11.05.2023 öffentlich Entscheidung 

    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung bestätigt die Anerkennung 

der Förderfähigkeit des Vereins „Ukrainische Landsleute in Thüringen e. V“ als soziale 

Einrichtung gemäß den Förderrichtlinien der Landeshauptstadt Erfurt zur Erfüllung sozialer 

Aufgaben – FRLSozialesEF, Teil B 3. 

 

 

 

 

27.04.2023, gez. A. Bausewein   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

05 Amt für Soziales 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Anerkennung der Förderfähigkeit des Vereins 

Ukrainische Landsleute in Thüringen e. V. 

 

Drucksache 0909/23 
 

Ausschuss für 

Soziales, 

Arbeitsmarkt und 

Gleichstellung 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung 
 

Nein X Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2023 2024 2025 2026 

Verwaltungshaushalt Einnahmen 

88030.14010 
44.885 EUR 23.040 EUR 23.040 EUR 23.040 EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 

47000.71811 
44.885 EUR 23.040 EUR 23.040 EUR 23.040 EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der „Ukrainische Landsleute in Thüringen e. V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Integration 

von in Erfurt lebenden Personen aus der Ukraine zu unterstützen und dabei Ukrainerinnen und 

Ukrainer in Erfurt zusammenzubringen. Dabei steht der Austausch zwischen der ukrainischen und 

deutschen Kultur im Mittelpunkt. Der Verein leistet weiterhin humanitäre Hilfe für notleidende 

Personen in der Ukraine. Darüber hinaus wurden durch den Verein zentrale Strukturen geschaffen, 

um eine Versorgung mit Hilfsgütern zu ermöglichen und als Anlaufstelle für Fragen, Spenden und 

Hilfeleistungen aufgrund des kriegsbedingten Flüchtlingsstroms zu fungieren.  

 

Der „Ukrainische Landsleute in Thüringen e. V.“ ist seit dem 01.01.2023 Mieter des städtischen 

Objektes in der Johannesstraße 173. Das Objekt dient als Kontakt- und Beratungsstelle für 

geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Über das Amt für Geoinformation, Bodenordnung und 

Liegenschaften wird zudem eine Teilfläche der Liegenschaft in der Lowetscher Straße 42c als 

Kaltlager vermietet.  

 

Dieser Beschluss stellt die Anerkennung der Förderfähigkeit entsprechend der Förderrichtlinien 

der Landeshauptstadt Erfurt zur Erfüllung sozialer Aufgaben – FRLSozialesEF, Teil B 3 durch den 

Ausschuss zur Förderung des Vereins her und hat demnach lediglich mittelbare Auswirkung auf 
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den städtischen Haushalt. Erst mit der Bezuschussung über einen konkreten Zuwendungsbescheid 

des Amtes für Soziales wirkt diese unmittelbar. Die Auswirkungen auf den Haushalt werden 

demnach hier nur zusammenfassend und informativ dargestellt. 

Die Bezuschussung für die vermieteten Objekte kommt über einen Zuschuss (Ausgabe Amt für 

Soziales) zur städtischen Mietzinsforderung (Einnahme Amt für Geoinformation, Bodenordnung 

und Liegenschaften) zu Stande.  

 

Die haushalterische Deckung wird im Haushaltsjahr 2023 über den Verfügungsbereich des Amtes 

für Soziales als überplanmäßige Mittelbereitstellung in der Haushaltstelle 47000.71811 und in 

den folgenden Haushaltsjahren über die Haushaltsplanung hergestellt.  
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